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Bauleitplanung der Stadt Bad Vilbel,  
Stadtteil Massenheim 

 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan    

„Hofgut Laupus“  
 

 

 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 

3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Vilbel und Wettenberg, den 04.09.2025 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB  

 

Stellungnahmen mit Anregungen  

ADFC (29.07.2025) 

BUND (07.03.2024) 

Handwerkskammer Wiesbaden (17.06.2025) 

Kreisausschuss des Wetteraukreises (29.07.2025) 

Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung (26.06.2025) 

Ovag Netz GmbH (31.07.2025) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (21.07.2025) 

Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (04.08.2025) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (29.07.2025) 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (26.06.2025) 

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (04.07.2025) 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

Am für Bodenmanagement Büdingen (23.06.2025) 

Avacon Netz GmbH (25.06.2025) 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(16.06.2025) 

Bundes Immobilien (30.07.2025) 

Gemeinde Niederdorfelden (03.07.2025) 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen (04.08.2025) 

IHK Gießen-Friedberg (24.07.2025) 

LANDESSPORTBUND HESSEN e.V. (14.07.2025) 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (18.06.2025) 

Magistrat der Stadt Offenbach (07.07.2025) 

PLEdoc GmbH (17.06.2025) 

Polizeipräsidium Mittelhessen (10.07.2025) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Staatliches Schulamt für den Hochtaunuskreis und den Wetteraukreis, Bad Vilbel 

(25.06.2025) 

Vodafone West GmbH (22.07.2025) 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

Im Rahmen der Beteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Beschlussempfehlung 

 

Satzungsbeschluss 

 

(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Be-

teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sons-

tiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-

nahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt Bad 

Vilbel und somit als Abwägung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 

(2) Die Änderung des Bebauungsplanes wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 

beschlossen. 

 

(3)  Die Änderung des Bebauungsplanes wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich be-

kanntgemacht und in Kraft gesetzt. 
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ADFC (29.07.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die aufgeführte Berechnung zu Punkt 3 und 4 ist nicht nachvollziehbar. In keinem 
Szenario ist realistisch davon auszugehen, dass 46 Fahrten die Stunde stattfinden. Unter 
der berechtigten Annahme, dass nach der Planung mit der Zunahme von rd. drei Fahrten 
die Stunde zu den Betriebszeiten des Laupus Hofes zu rechnen ist, kann man nicht von 
einer wesentlichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens sprechen. Zudem stellt der 
bisherige Zustand des Harheimer Weges in Kombination mit den aktuellen 
Fahrtenbewegungen für Radfahrende eine größere Gefährdung dar als nach der 
Planung. Ein Verzicht auf die Planung und somit die Sanierung und Verbesserung des 
Harheimer Weges kann nicht im Interesse des Radverkehrs sowie des ADFC liegen.   
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Zu 5. bis 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Harheimer Weg ist zwar Teil des Bad Vilbeler Radwegenetzes. Er führt jedoch nicht 
auf den FRM6 und hat auch keine Anknüpfungspunkte zu diesem oder zum FRM5. Auch 
im Radverkehrskonzept der Stadt Bad Vilbel ist dem Harheimer Weg keine 
übergeordnete regionale Rolle im Radwegenetz zugewiesen, was aus der zuletzt 
erstellten Machbarkeitsstudie von 2023 hervorgeht.  
Durch die Aufwertung der Bestandssituation durch das geplante Vorhaben wird dennoch 
die Gesamtsituation für den Radverkehr als auch für Fußgänger eine ausreichende 
Verbesserung erfahren. 
Der Harheimer Weg ist ein klassifizierter Weg für die Landwirtschaft, mit einer 
zusätzlichen Ergänzung, dass der Verkehr explizit für den Laupus Hof frei ist. Zum 
jetzigen Zeitpunkt weist die Breite sowie die Oberflächenbeschaffenheit des Harheimer 
Wegs Mängel auf, sodass die vorliegende Planung eine Verbesserung der 
Fahrbahndecke mit gleichzeitigen Möglichkeiten des Begegnungsverkehrs mit sich 
bringt. Unter Berücksichtigung des auftretenden Verkehrs mit PKW und LKW, welcher 
folglich nur die Nutzung für die Landwirtschaft sowie das Hofgut Laupus betreffen darf, 
ist nicht davon auszugehen, dass die verkehrliche Aktivität in einem Ausmaß stattfinden 
wird, dass Überholvorgänge oder Straßenverbreiterungen Zulasten von den 
angrenzenden, landwirtschaftlichen Flächen erforderlich werden. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass mit Durchführung der Planung die aktuelle Situation für 
Radfahrer und Fußgänger auch unter Berücksichtigung der Flächenverfügbarkeiten 
insgesamt verbessert wird. 
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BUND (07.03.2024) 

 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die vorliegende 
Bauleitplanung keine Bedenken bestehen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 



 
Bebauungsplan „Hofgut Laupus“ 7 

 
 

 

 



 
Bebauungsplan „Hofgut Laupus“ 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Deutsche Telekom Technik GmbH (17.06.2025) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Handwerkskammer Wiesbaden (17.06.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Kreisausschuss des Wetteraukreises (29.07.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise und grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis 
genommen. 
Eine Verbesserung der Fahrbahn mit teilweiser Aufweitung für den Begegnungsverkehr 
führt nach diesseitiger Einschätzung nicht zwangsläufig zu einer Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens. Gleichzeitig wird die aktuelle Situation zwischen Radfahrern und 
Kraftfahrzeugen durch die Sanierung der Deckenoberfläche sowie der 
Begegnungsbuchten in jedem Fall aufgewertet. Beschilderungen zur berechtigten 
Nutzung des Harheimer Weges sind bereits angebracht, werden aber bei Bedarf 
zusätzlich ergänzt, um ggf. auch auf das angesprochene Parkverbot in den Buchten 
hinzuweisen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 



 
Bebauungsplan „Hofgut Laupus“ 11 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise zum Brandschutz und der Löschwasserversorgung werden zur 
Kenntnis genommen und sind in den Planunterlagen bereits enthalten.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen hervorgebracht 
werden.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen hervorgebracht 
werden.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Umsetzung der CEF-Maßnahmen betrifft den Vollzug der Planung, sodass auf 
Ebene der Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  
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Zu 7.: Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen und zurückgewiesen. 
Am 12.11.2024 gab es zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Bad Vilbel, 
Fachdienstleitung Infrastruktur Kanal und Straße, das Einvernehmen, dass zur 
Beseitigung des Schmutzwassers die Errichtung von Klärgruben 
(Abwassersammelbecken) zulässig ist, sodass das Schmutzwasser vor Ort gesammelt 
wird und im späteren Verlauf abgepumpt und abtransportiert werden kann. Mit Klärgrube 
ist im vorliegenden Fall nicht die bereits bestehende bzw. eine Erweiterung der 
Pflanzenkläranlage gemeint. Da die Abwasserbeseitigungspflichtigen dieser Regelung 
zustimmen, ist die Bauleitplanung vollzugsfähig. Die Errichtung einer Druckleitung ist 
aufgrund der Distanz zum nächsten öffentlichen Netzpunkt wirtschaftlich nicht 
realisierbar.  
 
 
 
 
Zu 8.: Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Flächeninanspruchnahme und der damit einhergehende Bodeneingriff wurden im 
Umweltbericht ausführlich beschrieben. Ebenso wurden Minimierungsmaßnahmen in 
den Textlichen Festsetzungen formuliert.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu. 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Auswahl der Ausgleichsfläche erfolgte in Abstimmung mit dem Artenschutzgutachter 
sowie der Unteren Naturschutzbehörde. Die Einschätzung der Wirtschaftlichkeit der 
landwirtschaftlichen Nutzung obliegt dem Flächeneigentümer, welcher der 
Vorhabenträger der vorliegenden Bauleitplanung ist.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 10. und 11.: Den Hinweisen wird entsprochen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 12.: Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 
Das Kerngeschäft des Laupus Hofes wird nach wie vor bei der Produktion und dem 
Verkauf der eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse (vornämlich Kartoffeln) bleiben. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Fahrtenbewegungen um drei Fahrten pro 
Stunde erhöhen werden, sodass nicht eine erhebliche Ausweitung der Nutzung 
angenommen werden kann. Die aktuelle verkehrliche Situation weist insbesondere 
Mängel im Bankett, der Fahrbahnoberflächenbeschaffenheit sowie dem 
Begegnungsverkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen (LKW und Traktoren) auf. 
Diese Mängel werden durch die vorliegende Bauleitplanung im Rahmen der verfügbaren 
Flächenzugriffe (Aufweitung der Fahrbahnbreite an den dafür möglichen Stellen durch 
Eigentum) erheblich verbessert. Auf einer Streckenlänge von rd.450 Metern mit 
uneingeschränkter Sicht auf entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ist die 
verkehrliche Erschließung weiterhin vertretbar und wird von der Stadt Bad Vilbel als 
solche mitgetragen.  
 
Zu 13.: Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anbau orientiert sich an den Bestandsgebäuden und überschreitet diese um rd. 0,5 
m, sodass die Höhenentwicklung in der Objektplanung berücksichtigt wurde. Darüber 
hinaus setzt der Bebauungsplan gestaffelt die Höhenentwicklung fest, sodass keine 
unverhältnismäßigen Entwicklungen zulässig sind.  
 
Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Am 12.11.2024 gab es zwischen dem Vorhabenträger und der Stadt Bad Vilbel, 
Fachdienstleitung Infrastruktur Kanal und Straße, das Einvernehmen, dass zur 
Beseitigung des Schmutzwassers die Errichtung von Klärgruben 
(Abwassersammelbecken) zulässig ist, sodass das Schmutzwasser vor Ort gesammelt 
wird und im späteren Verlauf abgepumpt und abtransportiert werden kann. Der FD 
Wasser- und Bodenschutz stellt dies in Aussicht, sofern es sich um dichtheitsgeprüfte 
Behältnisse handelt, welche vom Abwasserbeseitigungspflichtigen (Stadt Bad Vilbel) 
freigegeben werden, was vorliegend der Fall ist. Der Bebauungsplan gestattet die 
Errichtung dieser Abwassersammelbecken, die Dimensionierungen dieser obliegt jedoch 
der Ausführungsplanung, sodass auf Ebene der Bauleitplanung kein weiterer 
Handlungsbedarf besteht.  
 
Zu 15. und 16.: Dem Hinweis wird teilweise entsprochen.  
Die Festsetzung 1.1.2 soll das Dauerwohnen im Bestand für den Betriebsinhaber 
ermöglichen, im 2. Abschnitt der Festsetzung wird differenziert die Errichtung einer 
weiteren Appartementanlage bestehend aus Ferienwohnungen zugelassen. In 
Verbindung mit den Gebäudebezeichnungen in der Plankarte sowie den Darstellungen 
im Vorhaben- und Erschließungsplan ist ausreichend bestimmt, in welchem Planbereich 
temporäres Wohnen gilt. Jedoch wird die Festsetzung um eine temporäre Wohnnutzung 
redaktionell konkretisiert.  
 
Zu 17.: Die Festsetzung wird redaktionell angepasst.  
Die Definition der Traufhöhe wird entfernt, da keine Traufhöhen festgesetzt werden.  
 
Zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Magistrat der Stadt Bad Vilbel, FD Liegenschaftsverwaltung (26.06.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Eigentümer der Grundstücke der Wegeverbreiterung ist der Vorhabenträger der 
vorliegenden Bauleitplanung, sodass der Zugriff und die Umsetzung der Maßnahmen 
durch diesen garantiert werden. Weitere Verpflichtungen zu Kostenübernahmen und 
dauerhaften Forderungen sind darüber hinaus Bestandteil des Durchführungsvertrages, 
welcher vor Satzungsbeschluss der Bauleitplanung zwischen dem Vorhabenträger und 
der Stadt Bad Vilbel geschlossen wird.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Nutzbarkeit für die Landwirtschaft bleibt weiterhin bestehen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Dem Hinweis wird zu gegebenem Zeitpunkt entsprochen.  
Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regionalverband FrankfurtRheinMain (26.06.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. bis 5.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund der Flächengröße des 
Plangebietes keine Grundzüge der Planung berührt werden, sodass seitens 
Regionalverbands keine Bedenken bestehen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (21.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. bis 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind bereits in den 

Planunterlagen enthalten.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (29.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 
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Zu 1.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Planvorhaben aus regionalpla-

nerischer Sicht als nicht raumbedeutsam eingestuft wird und keine grundsätzli-

chen Bedenken geltend gemacht werden.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 2.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass bzgl. des Grundwassers keine Be-

denken bestehen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Oberflächengewässer betroffen 

sind und gegen das Vorhaben keine Bedenken bestehen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die UWB des Wetteraukreises wurde am Verfahren beteiligt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 5.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise auf schädliche Bo-

denveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten und altlastenverdächtige Flächen 

bekannt sind.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6.: Dem Hinweis wird gefolgt.  

Der Hinweis wird redaktionell entfernt.  

 

Zu 7.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Der Bau der Pflanzenkläranlage erfolgte durch Genehmigung des Regierungspräsidiums 

Darmstadt vor und unabhängig der vorliegenden Bauleitplanung, sodass diese zum Pla-

nungszeitraum bereits als Bestand bewertet werden musste und als solche planungs-

rechtlich gesichert wurde.  

Die Eingriffe in das Schutzgut Boden wurden umfangreich im Umweltbericht der vorlie-

genden Planunterlagen behandelt. Zunächst wird klargestellt, dass nicht 23.300 m² pla-

nungsrechtlich geändert werden (Eingriff), sondern überwiegend als dem Bestand ent-

sprechend gesichert werden. Neueingriffe für die Bereiche der Gebäude und Verkehrs-

flächen betreffen eine Fläche von 4.456 m². Dagegen erfolgt auf ca. 11.809 m² Ackerflä-

che eine Dauerbegrünung im Bereich der Freiflächen der Hoferweiterung und der fest-

gesetzten Maßnahmenflächen. Hierdurch entfallen die landwirtschaftlich üblichen Ein-

träge durch Dünger und Pflanzenschutzmittel in diese Bodenbereiche. Die Dauerbegrü-

nung der Flächen wirkt zudem einer Bodenerosion entgegen.  

Darüber hinaus ist der Ausgleich nicht an die Kompensationsverordnung gebunden, der 

Ausgleich erfolgte verbal-argumentativ.  
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Dieser Vorgehensweise bezüglich des Ausgleichs folgt unter anderem auch die Fach-

dienststelle Natur und Landschaftspflege des Wetteraukreises.  
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Zu 8.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken vorgebracht werden.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   

Die Planunterlagen wurden bereits zum Entwurf angepasst und die Objektplanung ent-

sprechend gen Westen verschoben, sodass die geplanten Gebäude nicht mehr im Ein-

wirkbereich der Freileitung liegen und Grenzwerte des Immissionsschutzes nicht tangiert 

werden.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 10.: Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Bergaufsicht keine 

Sachverhalte entgegenstehen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 12.: Dem Hinweis wird zu gegebenem Zeitpunkt entsprochen.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Kampfmittelräumdienst wurde am Verfahren beteiligt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (04.08.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen,  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (04.07.2025) 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die erwähnten Leitungen werden in der Begründung der Planunterlagen aufgeführt.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Planunter-

lagen integriert.  

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Anlage 1 zur Stellungnahme der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
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Anlage 2 zur Stellungnahme der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
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Ovag Netz GmbH (31.07.2025) 

 
 
 
Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.: Die Hinweise aus der Stellungnahme zum Vorentwurf sind in die Planunter-

lagen eingeflossen. 

Auf Ebene der Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 




